
3.2.1. geltende Ordnungsstrafbestimmungen

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 M bis 
500 M belegt werden.
(2) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens 
obliegt dem Direktor des Seefahrtsamtes.
(3) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfah
rens und den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnah
men gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Be
kämpfung von Ordnungswidrigkeiten - OWG - 
(GBl. INr. 3S. 101).

149.
Gesetz vom 27. Oktober 1983 
über die Luftfahrt 
- Luftfahrtgesetz -
(GBl. INr. 29 S. 277)

§58
Ordnungsstrafbestimmungen
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. nicht geprüfte oder nicht lufttüchtige Erzeugnis
se in der zivilen Luftfahrt verwendet oder für die 
Verwendung abgibt;

2. Flugplätze ohne Genehmigung anlegt;
3. die im Zusammenhang mit dem Einsatz von ge

prüften und lufttüchtigen Erzeugnissen in der zi
vilen Luftfahrt oder mit der Erteilung der Ge
nehmigung zur Anlegung eines Flugplatzes von 
den zuständigen Staatsorganen erteilten Aufla
gen nicht oder nicht termingemäß erfüllt;

4. im Baubeschränkungsbereich von Flugplätzen 
und Flugsicherungsbodenanlagen ohne Geneh
migung Bauwerke oder andere Anlagen und 
Einrichtungen errichtet bzw. Anpflanzungen 
anlegt oder die erteilten Auflagen nicht oder 
nicht termingemäß erfüllt;

5. öffentliche Flugveranstaltungen ohne Geneh
migung durch die zuständigen Staatsorgane 
durchführt oder die Beteiligung von Luftfahr
zeugen an anderen öffentlichen Veranstaltun
gen ohne diese Genehmigung veranlaßt oder die 
mit der Erteilung der Genehmigung verbunde
nen Auflagen nicht beachtet;

6. als Führer eines Luftfahrzeuges zugewiesene 
Flugstrecken und -höhen nicht einhält oder 
Weisungen des Flugsicherungsdienstes nicht be
folgt;

7. als Führer eines Luftfahrzeuges durch Vortäu
schen eines Notfalls die zuständigen Staats
organe zur Erteilung einer Genehmigung zum 
Einfliegen in den Luftraum der Deutschen De
mokratischen Republik veranlaßt;

8. als Führer eines Luftfahrzeuges ohne Zustim
mung durch die zuständigen Staatsorgane oder 
ohne Vorliegen der für eine genehmigungsfreie 
Außenlandung erforderlichen Voraussetzungen 
außerhalb von Flugplätzen landet;

9. die bei Flugvorkommnissen vorgeschriebenen 
Meldungen nicht, nicht rechtzeitig, unvollstän

dig oder unrichtig erstattet oder durch sein Ver
halten die Untersuchung von Flugvorkommnis
sen behindert oder nicht die notwendigen Siche
rungsmaßnahmen am Ereignisort durchführt;

10. als Angehöriger des Luftfahrtpersonals die ihm 
mit der Erlaubnis übertragenen Pflichten ver
letzt;

11. erlaubnispflichtige Arbeiten an Luftfahrtgerät, 
Flugsicherungsbodenanlagen oder auf Flugplät
zen durchführt, ohne im Besitz der entsprechen
den Erlaubnis zu sein, oder solche Arbeiten 
durch Personen durchführen läßt, die nicht im 
Besitz der entsprechenden Erlaubnis sind;

12. an Bord eines Luftfahrzeuges Weisungen des 
Kommandanten oder eines anderen Besat
zungsmitgliedes nicht befolgt oder die Durch
führung dieser Weisungen behindert oder in an
derer Weise Ordnung und Sicherheit an Bord 
stört;

13. unbefugt die nicht für den öffentlichen Zutritt 
bestimmten Anlagen oder Einrichtungen eines 
Flugplatzes betritt oder sich den vorgeschriebe
nen Sicherheitskontrollen auf Flugplätzen ent
zieht;

14. ohne die gemäß § 12 erforderliche Genehmi
gung Luftaufnahmen von Bord von Luftfahr
zeugen im Fluglinien- und Bedarfsverkehr her
stellt oder diese vervielfältigt, veröffentlicht 
oder in sonstiger Weise nutzt;

15. den Bestimmungen des § 28 Abs. 2 zuwiderhan
delt,

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe bis 500 M be
legt werden.
(2) Wer vorsätzlich eine im Abs. 1 bezeichnete 
Handlung begeht, kann mit einer Ordnungsstrafe bis 
1 000 M belegt werden, wenn
1. die gesellschaftlichen Interessen grob mißachtet 

wurden;
2. die staatliche oder öffentliche Ordnung und Si

cherheit erheblich beeinträchtigt wurden oder
3. eine solche Ordnungswidrigkeit wiederholt in

nerhalb von zwei Jahren begangen und mit Ord
nungsstrafe geahndet wurde.

(3) Wer fahrlässig als Luftfahrzeugführer ohne die 
gemäß § 49 Abs. 1 vorgeschriebene Erlaubnis die 
Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Repu
blik überfliegt, kann mit Ordnungsstrafe bis 500 M 
belegt werden.
(4) In den Fällen der Absätze 1 und 3 können die zur 
Begehung der Ordnungswidrigkeit verwendeten 
oder dazu bestimmten Luftfahrzeuge oder anderen 
Gegenstände ohne Rücksicht auf Eigentumsverhält
nisse oder Rechte Dritter neben dem Ausspruch ei
ner Ordnungsstrafmaßnahme oder selbständig ent
schädigungslos eingezogen werden.
(5) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens 
in den Fällen des Abs. 1 Ziffern 1 bis 14 obliegt dem 
Leiter der Hauptverwaltung der Zivilen Luftfahrt
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